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Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans  
„Alfred-Delp-Quartier, BA 2“ gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
 
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für den Ent-
wurf des Bebauungsplans „Alfred-Delp-Quartier, BA 2“ der Großen Kreisstadt Do-
nauwörth 
 
 
Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 26.03.2026 den Entwurf des Bebauungsplans 
„Alfred-Delp-Quartier, BA 2“ gebilligt. 
 

Verfahrensart 
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren gemäß § 2 
Baugesetzbuch (BauGB). Der Flächennutzungsplan wurde in diesen Bereich bereits 
geändert und von der Regierung von Schwaben durch Bescheid vom 01.04.2025 
genehmigt. Der Bebauungsplan ist somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
Eine weitere Änderung des Flächennutzungsplan ist nicht notwendig. 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
Ziel der Planung ist die Umwandlung von bisher zu militärischen Zwecken dienende 
ehemalige Kasernenflächen in Wohnbauland, gemischte Bauflächen, Kerngebietsflä-
chen und Grünflächen. Dazu ist es Ziel der Planung die verkehrliche Anbindung des 
zukünftigen Alfred-Delp-Quartiers an das bestehende Straßennetz mit Umgestaltung 
des Knotenpunktes Jurastraße / Sternschanzenstraße zu optimieren. 

 
Geltungsbereich 
Das Gebiet befindet im zentralen Bereich der ehemaligen Alfred-Delp-Kaserne in der 
Donauwörth Parkstadt. Der Umgriff befindet sich östlich der Sternschanzenstraße 
und südlich, nördlich und westlich des ersten Bauabschnittes des Alfred-Delp-
Quartiers. Der Lageplan vom 19.03.2026 ist dieser Bekanntmachung beigefügt. 
 

Der räumliche Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans kann im Stadt-
bauamt, Zimmer 001 in der Reichsstraße 39 zu den unten genannten Geschäftszei-
ten und auf der unten angegebenen Internetseite eingesehen werden. 
 

Öffentliche Auslegung 
Darüber hinaus hat der Stadtrat in der Sitzung vom 26.03.2026 die öffentliche 
Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen. 



Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 19.03.2026 – bestehend aus 

der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen, den Hinweisen und 

nachrichtlichen Übernahmen, der Begründung, dem Umweltbericht mit Eingriffs- / 
Ausgleichsplanung, der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP), der 

schalltechnischen Untersuchung, der Bedarfsanalyse für Neubauvorhaben, der 

Einzelhandelsbedarfsanalyse, der Starkregenanalyse sowie der räumliche 

Geltungsbereich -  können im Stadtbauamt, Zimmer 001, Reichsstraße 39 bzw. auf 

der Internetseite der Stadt unter  

 

https://www.b-plan-services.de/bplanpool/Donauw%C3%B6rth/karte 
 
bzw. unter 

https://www.donauwoerth.de/bauen-wohnen/ 

 

(→ „Stadtplanung / Bauleitplanung“ → „Bauleitplanung“ → „laufende Beteiligungsver-

fahren“) 

in der Zeit vom  

07.04.2026 bis 08.05.2026 

 

zu folgenden Öffnungszeiten eingesehen werden: 

    Vormittag   Nachmittag 
Montag   8.00 Uhr bis 13.00 Uhr Terminvereinbarungen 
Dienstag   8.00 Uhr bis 13.00 Uhr Terminvereinbarungen 
Mittwoch   8.00 Uhr bis 13.00 Uhr nur interner Dienstbetrieb 
Donnerstag   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

Stellungnahmen können während dieser Frist in Textform, während der 
Dienststunden zur Niederschrift oder unter stadtplanung@donauwoerth.de 
abgegeben werden. Für Terminvereinbarungen wenden Sie sich bitte an die 
Mitarbeiter des Sachgebietes Stadtplanung unter 0906 789-616. 

 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei den vorliegenden 
Bauleitplanverfahren unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt den Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 
Bauleitplanverfahren nicht von Bedeutung ist. Der Inhalt dieser Bekanntmachung und 
die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind im Internet 
veröffentlicht. 

Folgende umweltrelevante Informationen sind verfügbar: 

• Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung, –regelung und -planung; 
Lex-Kerfers, Landschaftsarchitekten, Bockhorn / Haindl + Partner, Wemding 

• Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung; BILANUM, Wemding  

• Schalltechnische Untersuchung; Büro: igi Consult, Westheim / Wemding 

• Starkregenanalyse; Arnold Consult 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen ebenfalls aus. 

Dazu sind sämtliche Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange mit und ohne 
umweltrelvanten Belangen, die in der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 

https://www.b-plan-services.de/bplanpool/Donauw%C3%B6rth/karte
https://www.donauwoerth.de/bauen-wohnen/
mailto:stadtplanung@donauwoerth.de


BauGB eingegangen sind, einsehbar. Der Stadtrat der Stadt Donauwörth hat in 
seiner Sitzung am 27.02.2025 die eingegangenen Stellungnahmen abgewogen und 
die Billigung des Entwurf des Bebauungsplans beschlossen. Der Inhalt dieser 
Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen 
sind im Internet veröffentlicht. 

 

Datenschutz: 
Verantwortlich für die Verarbeitung dieser Daten ist die Stadt Donauwörth, vertreten 
durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré, Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth, Tele-
fon: 0906/789-0, E-Mail: stadt@donauwoerth.de. 

 

Die Daten werden erhoben, um die Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentli-
cher Belange im Rahmen von Bauleitplanverfahren bei der Aufstellung / Änderung 
vom Flächennutzungsplan / von Bebauungsplänen durchführen zu können und um 
die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher 
Belange behandeln zu können.  

 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c) DSGVO, § 3 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), § 3 Abs. 2 BauGB. § 4 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 2 
BauGB, § 4a Abs. 3 BauGB und § 1 Abs. 7 BauGB 

 
Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der 
Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter www.donauwoerth.de abrufen. 
Alternativ erhalten Sie diese Informationen auch von Ihrem zuständigen Sachbear-
beiter oder von unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten, den Sie unter Stadt 
Donauwörth, Datenschutzbeauftragter, Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth, Tele-
fon: 0906/789-0, E-Mail: datenschutz@donauwoerth.de, erreichen können. 
 

Donauwörth, den 02.04.2026 
Jürgen Sorré 
Oberbürgermeister 
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Rattenbekämpfung 
 
Im Auftrag der Stadt Donauwörth führt eine Schädlingsbekämpfungsfirma am Diens-
tag, den 7. April 2026 im gesamten Stadtgebiet, einschließlich aller Stadtteile, eine 
Rattenbekämpfung durch. 
Sollten Sie auf Ihrem Grundstück Rattenbefall festgestellt haben, können Sie dies 
mündlich oder telefonisch bis zum Bekämpfungstermin beim Ordnungsamt, Neue 
Kanzlei, Zimmer 001, Tel. 0906 / 789-311 oder per E-Mail an ordnungs-
amt@donauwoerth.de melden. 
Es kommen nur Bekämpfungsmittel zum Einsatz, die von der Biologischen Bundes-
anstalt für Land- und Forstwirtschaft in Braunschweig geprüft und zugelassen sind. 
Die Techniker der beauftragten Firma sind im Besitz der notwendigen Sachkenntnis 
nach den Bestimmungen des Pflanzenschutzgesetzes und der Gefahrstoffverord-
nung. 
 
 
 
 
 
 



Blutspenden – Bitte Wunschtermin reservieren! 
 
Die nächste Blutspende-Aktion des Bayerischen Roten Kreuzes findet am Freitag, 
den 10.04.2026, von 15.30 bis 20.00 Uhr in Donauwörth, Ludwig-Auer-Schule, 
Neudegger Allee 5, statt. 
 
Für kürzere Wartezeiten und einen reibungslosen Ablauf ist die Online-Reservierung 
Ihres Termins notwendig. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Schnell zum Wunschtermin: 
1. Website aufrufen 
2. Anmelden 
3. Termin wählen 
4. Bestätigung per E-Mail bekommen 
 
Wichtig: Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Personalausweis und 
Blutspendeausweis (falls vorhanden) mit. 
 
Termine und Infos: 0800 11 949 11 (kostenlos) oder info@blutspendedienst.com  
Überprüfen der Spendefähigkeit: blutspendedienst.com/spendecheck 
 
 

Information über das FFH-Lebensraumtypenmonitoring von 2026 
bis 2028  
 
Art. 11 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) verpflichtet die Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, den Erhaltungszustand der besonders schutzwürdigen Le-
bensräume, Tier- und Pflanzenarten (nach Anhang I bzw. II und IV der FFH-RL) von 
gemeinschaftlichem Interesse zu überwachen (Monitoring). Gemäß Art. 17 der FFH 
RL erstellen die Mitgliedstaaten alle sechs Jahre einen Bericht, der die wichtigsten 
Ergebnisse dieses Monitorings integriert. Die Europäische Kommission bewertet auf 
der Grundlage dieser Berichte die Fortschritte bei der Verwirklichung in der FFH-RL 
genannter Ziele.  
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, den Erhaltungszustand der Lebens-
räume, Tier- und Pflanzenarten in Deutschland über ein Stichprobenverfahren zu 
ermitteln und zu dokumentieren. Das Monitoring der Lebensraumtypenerfolgt in Bay-
ern an festen Stichprobenflächen, die jetzt turnusmäßig wieder untersucht werden 
müssen. Die Probeflächen können sowohl innerhalb als auch außerhalb von FFH-
Gebieten liegen.  
In Ihrem Gemeinde- bzw. Stadtgebiet befindet sich mindestens eine Probefläche ei-
nes oder mehrerer Lebensraumtypen. Diese Probefläche soll im Auftrag des Bayeri-
schen Landesamtes für Umwelt von April 2026 bis Oktober 2028 begangen und be-
wertet werden. Eine genaue Terminierung des Begangs ist aus arbeits- und wetter-
technischen Gründen vorab nicht möglich. Die Untersuchungen haben keinerlei Kon-
sequenzen für die Grundeigentümer und Nutzungsberechtigten und führen auch 
nicht zu Beeinträchtigungen der Flurstücke.  
Zuständig für Kartierungen von Lebensraumtypen und Arten des Offenlands ist das 
Bayerische Landesamt für Umwelt. Für Wald-Lebensraumtypen und manche Arten 
ist die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft zuständig.  
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihre untere Naturschutzbehörde beim zuständigen 
Landratsamt bzw. bei der kreisfreien Stadt zur Verfügung. 

mailto:info@blutspendedienst.com


Kontakt ins Rathaus: Bürgertelefon und Feedback-Mailadresse 
 
Als Weg für Austausch und Kontakt mit der Stadtverwaltung hat sich das Bürgertele-
fon seit langem bewährt: Unter der Nummer 0906 789-789 kann rund um die Uhr 
eine Nachricht hinterlassen werden. Als Ergänzung gibt es jetzt auch die Mailadresse 
feedback@donauwoerth.de. Ob Bürgertelefon oder Feedback-Postfach: Wir nehmen 
Ihre Wünsche und Anregungen gerne auf, eine Antwort bekommen Sie so schnell 
wie möglich. Bitte beachten Sie: Anonyme Anrufe am Bürgertelefon können nicht 
bearbeitet werden. 
 
 
Stadt Donauwörth 
Jürgen Sorré 
Oberbürgermeister 
 
 


